
Vorstellung der Abteilung Denkmalpflege 
im Ausschuß für Kultur und Denkmalpflege 

der Hansestadt Lübeck am 13.05.2019

Abt. Denkmalpflege, Bereich Archäologie und Denkmalpflege HL
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Gesetzliche Grundlage:

aktuelle Fassung des Denkmalschutzgesetzes 15.01.2015

• Änderungen vom konstitutiven zum nachrichtlichen Verfahren
• Umstellung von Denkmalbuch zu Denkmallisten (unbewegliche u. bewegliche Denkmale) 
• Aufgabe der Denkmalkategorisierung bei Einzeldenkmalen zugunsten einer Kategorie: 

Denkmale von besonderem Wert 
• Schaffung von flächenbezogenen Denkmalkategorien
• Erstmaliger rechtlicher Schutz des UNESCO-Welterbes in SH  und Aufnahme von dessen 

Belangen in alle Bereiche der Landespflege und Landesplanung
• Regelung zur Ahndung von Straftaten
• Bestätigung/Beibehaltung der Sonderregelung von Denkmalen in kirchlichen Eigentum 

und Aufweitung auf die Katholische Religionsgemeinschaft

2 von 8 in Zusammenstellung



Obere Denkmalschutzbehörde 
aufgrund gesetzlicher Weisung

Ausweisung von Denkmalen

Führung der Denkmallisten

Träger Öffentlicher Belange 

Genehmigungen zum/im  UNESCO-Welterbe

Fachbehörde mit Spezialkenntnissen z.B. Restaurierung 

Bautechnik, Bauforschung, historische Freiraumgestaltung, 

Kunstgeschichte, Architektur, Stadtplanung, Geographie

kirchliche Denkmalpflege

Bescheinigungen steuerlicher Anerkennung 

Fördermittelbetreuung

Gutachtenerstellung 

Information der Öffentlichkeit 

Aufgaben durch rechtliche Sonderstellung der Hansestadt Lübeck

Untere Denkmalschutzbehörde
als kreisfreie Stadt des Landes SH

praktische Umsetzung des Gesetzes

Erstellung von Genehmigungen

Betreuung laufender Maßnahmen
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Denkmalschutz 

= Ausweisung verschiedener Arten 
von Denkmalen

§ Besichtigung des gesamten Gebäudes innen und außen 

und ggfs. zugehörige Freiflächen /Nebengebäude 

§ Sichtung von Archivalien/ Pläne/ Fotos/ Aktenvorgänge/ 

Literatur / Vergleichsüberblick

§ Bewertung der Erkenntnisse auf den gesetzlichen  

Kriterien: von besonderem Wert….

§ Geschichtlich / Wissenschaftlich / Künstlerisch / Technisch 

/ Städtebaulich / die Kulturlandschaft prägend 

§ ….. von öffentlichem Interesse 

§ Information der Eigentümer

§ Aufnahme in die Denkmallisten incl. Veröffentlichung 

Denkmalpflege 

= Umgang mit Denkmalen

§ Beratung vor Maßnahmenbeginn

§ Voruntersuchungen

§ Antragsbearbeitung

§ Denkmalrechtliche Genehmigung

§ Betreuung der laufenden Maßnahme ggfs. mit 

Präzisierung Auflagen 

§ Beratung u. Abstimmung der Verwendung 

denkmalgerechter Materialien 
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Wissenschaftliche und verwaltungsmäßige Fachaufgaben der Abt. 
Denkmalpflege HL

-  wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkmalen (Inventarisation)

-  Führung und Pflege der Denkmallisten

-  Praktische Baudenkmalpflege

-  Städtebauliche Denkmalpflege

-  Gartendenkmalpflege

-  Industriedenkmalpflege

-  Kirchliche Denkmalpflege/Sakralbauten

-  Restaurierung

-  Bauforschung

-  Denkmalförderung/Anerkennung zur Steuerliche Erleichterung

-  Dokumentation/Archivierung/Öffentlichkeitsarbeit
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Mediationsmöglichkeiten

§ Ombudsmann

§ Landesdenkmalrat

§ Regionale Beiräte

Disziplinarische Maßnahmen

§ Ordnungswidrigkeiten

§ Straftaten

§ Enteignung
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Jährlich 

§ ca.320 -  420 Bauanträge

§ ca. 20 Vorgänge der kirchl. Benehmensherstellung

§ 1653 Denkmale in der Denkmalliste

§ ca. 100 zur Prüfung anstehende Gebäude

§ ca. 15 zur Prüfung anstehende Sachgesamtheiten/ Mehrheiten 

Baulichen Anlagen

§ 5 Beantragungen auf Abbruch eines Kulturdenkmals

§ Ca. 1000 Beratungen  im Umfeld von Kauf/Verkauf

Allgem. Information zu Denkmalschutz/Denkmalpflege

Wiss. Anfragen u. Schulen 

Presse/Medien
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